
 
 

BUNDESGERICHTSHOF 
 

BESCHLUSS 
3 StR 53/11 

vom 
12. April 2011 

in der Strafsache 
gegen 

 

 

 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

 

 

 

wegen zu 1. und 3.: Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge u.a. 
 zu 2.: Beihilfe zum Bandenhandel mit Betäubungsmitteln in nicht 

geringer Menge u.a. 
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Der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat nach Anhörung der Beschwerde-

führerinnen und des Generalbundesanwalts am 12. April 2011 gemäß § 349 

Abs. 2 und 4 StPO einstimmig beschlossen: 

1. Auf die Revisionen der Angeklagten wird das Urteil des 

Landgerichts Kleve vom 4. November 2010 in den 

Schuldsprüchen geändert, 

a) soweit es die Angeklagte G.      L.     betrifft dahin, 

dass sie der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht 

geringer Menge in Tateinheit mit Beihilfe zum Han-

deltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer 

Menge, der Beihilfe zum bandenmäßigen Handel-

treiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Men-

ge in zwei Fällen (Fälle II. 4. und 6. der Urteilsgrün-

de) und der Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäu-

bungsmitteln in nicht geringer Menge in zwei Fällen 

schuldig ist, 

b) soweit es die Angeklagte A.                L.     betrifft 

dahin, dass sie der Beihilfe zum bandenmäßigen 

Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht gerin-

ger Menge in zwei Fällen (Fälle II. 4. und 6. der Ur-

teilsgründe) und der Beihilfe zum Handeltreiben mit 

Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in zwei 

Fällen schuldig ist, 

c) soweit es die Angeklagte P.        betrifft dahin, dass 

sie der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht gerin-
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ger Menge in Tateinheit mit Beihilfe zum Handeltrei-

ben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge 

(Fall II. 5. der Urteilsgründe) und der Beihilfe zum 

Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht gerin-

ger Menge in zwei Fällen schuldig ist. 

2. Das vorbezeichnete Urteil wird - bei Aufrechterhaltung 

der zughörigen Feststellungen - aufgehoben, 

a) soweit es die Angeklagten G.       L.     und A.      

             L.     betrifft, in den jeweiligen Einzelstraf-

aussprüchen zu den Fällen II. 4. und 6. der Urteils-

gründe, 

b) soweit es die Angeklagte P.       betrifft, in dem Ein-

zelstrafausspruch zu Fall II. 5. der Urteilsgründe so-

wie  

c) in allen Gesamtstrafenaussprüchen. 

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer 

Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten 

der Rechtsmittel, an eine andere Strafkammer des 

Landgerichts zurückverwiesen. 

 

3. Die weitergehenden Revisionen werden verworfen. 
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Gründe: 

Das Landgericht hat die Angeklagte G.        L.      wegen bandenmäßigen 

Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in zwei Fällen 

und Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge 

in drei Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit Einfuhr von Betäubungsmit-

teln in nicht geringer Menge zu der Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren ver-

urteilt. Gegen die Angeklagte A.                L.     hat es wegen bandenmäßigen 

Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in zwei Fällen 

und Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge 

in zwei Fällen die Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten 

verhängt. Die Angeklagte P.       hat das Landgericht wegen Handeltreibens mit 

Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Einfuhr von Betäu-

bungsmitteln in nicht geringer Menge und wegen Beihilfe zum Handeltreiben mit 

Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in zwei Fällen zu der Gesamtfrei-

heitsstrafe von neun Jahren verurteilt. Die hiergegen gerichteten Revisionen der 

Angeklagten, die jeweils die Verletzung sachlichen Rechts rügen, haben den 

aus der Beschlussformel ersichtlichen Teilerfolg; im Übrigen sind sie unbegrün-

det im Sinne von § 349 Abs. 2 StPO. 

1 

 

1. Soweit die Angeklagten G.      und A.                  L.     in den Fällen 

II. 4. und 6. der Urteilsgründe jeweils wegen (mittäterschaftlichen) banden-

mäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verur-

teilt worden sind, hält der Schuldspruch der rechtlichen Überprüfung nicht 

stand. Der Generalbundesanwalt hat hierzu in seiner Antragsschrift zutreffend 

ausgeführt:  

2 

" ... Die Angeklagte G.       L.    warb für den Hintermann 'T.  ', ihren 
Schwiegersohn, in beiden Fällen jeweils eine Kurierin aus ihrem Be-
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kanntenkreis für den Flug nach Südamerika an und übernahm deren 
'seelische Betreuung'. Die Angeklagte A.                  L.     unterstützte 
ihre Mutter dabei und hielt fernmündlich den Kontakt zu dem in Spa-
nien lebenden 'T.  ', mit dem sie verheiratet war. Beide Angeklagten 
erhielten in den Fällen II. 4 und 6 der Urteilsgründe jeweils 'einige 
hundert' Euro für ihre Tatbeiträge ... 
 
 ... Die Angeklagte A.                 L.    erhielt darüber hinaus - in der 
Höhe nicht feststellbare - Unterhaltszahlungen von ihrem Ehemann, 
der über keine andere Einnahmequelle als Rauschgiftgeschäfte ver-
fügte. Dies trägt die Annahme eines täterschaftlichen Handeltreibens 
nicht. 
 
Die Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme erfolgt nach 
ständiger Rechtsprechung aufgrund einer wertenden Betrachtung al-
ler von der Vorstellung der Beteiligten umfassten Umstände, wobei 
dem eigenen Interesse am Taterfolg, dem Umfang der Tatbeteiligung 
sowie der Tatherrschaft und dem Willen hierzu besondere Bedeu-
tung zukommt (vgl. die Nachweise bei Fischer StGB 58. Aufl. § 25 
Rn. 4). Beim Delikt des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln kommt 
es vor allem auf das Gewicht des Tatbeitrags im Rahmen des auf 
Umsatz gerichteten Gesamtgeschäftes an (vgl. nur BGHSt 51, 219, 
222f.; ... ; BGHR BtMG § 29 Beihilfe 6). 
 
Mit den Umsatzgeschäften des 'T.  ' kamen die Angeklagten vorlie-
gend nicht in Berührung. Anders als die Kuriere, deren Tathandlun-
gen die Kammer - zutreffend - als Beihilfe bewertet hat, waren die 
Angeklagten noch nicht einmal in Kontakt mit den Betäubungsmit-
teln. Ist aber schon die Tätigkeit der Kuriere hier als untergeordnet 
anzusehen, gilt dies erst Recht für die Tätigkeit der Auswahl der Ku-
riere und deren Betreuung (vgl. BGH NStZ 2007, 531; BGHR BtMG § 
29 Beihilfe 6). Hinzu kommt, dass die Bezahlung der Angeklagten mit 
einigen Hundert Euro pro Transport noch deutlich geringer ausfiel als 
diejenige der Kuriere, die zwischen 7- und 10.000,00 Euro erhielten. 
Dies spricht entscheidend gegen ein eigenes Interesse am Taterfolg. 
Die Auffassung der Kammer, die Angeklagten hätten 'die genauen 
Tatzeiträume' festgesetzt (UA S. 39) ist mit den Feststellungen nicht 
vereinbar, wonach sie an 'T.  ' lediglich weitergaben, welche Zeiträu-
me den Kurieren passten, während die Vorbereitung der Flüge (Bu-
chungen etc.) allein durch 'T. ' oder seinen Komplizen 'M.    ' erfolgte 
(UA S. 14). Auch die Annahme, die Angeklagten hätten bei der Höhe 
des Kurierlohns 'mit entschieden' (UA S. 39), wird von den Feststel-
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lungen nicht getragen. G.       L.     versuchte zwar, für ihre ehemalige 
Lebensgefährtin Z.   einen höheren Kurierlohn (12.000,00 Euro statt 
10.000,00 Euro) bei 'T.  ' zu erwirken. Dieser entschied jedoch allein 
und gegen den Wunsch der Angeklagten, dass es beim 'üblichen Ku-
rierlohn' von 10.000,00 Euro bleibe (UA S. 17). Hinsichtlich der weite-
ren Zahlungen, die die Angeklagte A.                  L.     von ihrem E-
hemann erhielt (UA S. 39 f.) ist nicht festgestellt, dass diese unmit-
telbar aus den Profiten der Geschäfte Fall II. 4 und 6 der Urteilsgrün-
de stammten, zudem begegnet es grundsätzlichen Bedenken, das 
allgemeine Interesse an Unterhaltszahlungen mit dem Interesse an 
einer konkreten Straftat als eigener gleichzusetzen. ..." 
 
 

2. Auch soweit die Angeklagte P.        im Fall II. 5. der Urteilsgründe  

- neben der tateinheitlich begangenen Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht 

geringer Menge - wegen (mittäterschaftlichen) Handeltreibens mit Betäu-

bungsmitteln in nicht geringer Menge verurteilt worden ist, hat der Schuldspruch 

keinen Bestand. Hierzu hat der Generalbundesanwalt in seiner Antragsschrift 

ebenfalls zutreffend ausgeführt: 

3 

 
" ... Nach den Feststellungen transportierten die Angeklagte sowie 
die gemeinsam mit ihr reisende Mitangeklagte G.        L.     im Fall 
II. 5 der Urteilsgründe jeweils zwei Kilogramm Kokain von Brasilien 
nach Deutschland. Beide erhielten ein Entgelt von jeweils 10.000,00 
Euro (UA S. 15 f.). 
 
Während die Kammer die Mitangeklagte G.       L.     insoweit - neben 
der tateinheitlich von beiden Angeklagten begangenen Einfuhr - we-
gen Beihilfe zum Handeltreiben verurteilt hat, nahm sie bei der An-
geklagten täterschaftliches Handeltreiben an (UA S. 40 f.). Der Un-
terschied im Tatbeitrag beider Angeklagter bestand darin, dass der 
Hintermann 'R.   ' seinen Auftrag über die Angeklagte an die Mitan-
geklagte gerichtet hatte und dass die Angeklagte von 'R.   ' vorab 
Geld übermittelt bekommen hatte, um die Flugtickets in einem Klever 
Reisebüro zu erwerben, was sie auch tat. Zudem hatte die Angeklag-
te mit dem 'R.   ' vereinbart, eine 'eigene Rauschgiftschmuggeltruppe' 
aufzubauen (UA S. 16). Dies trägt die Annahme eines täterschaftli-
chen Handeltreibens nicht. ... 
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... Die Angeklagte hatte - wie auch die Mitangeklagte L.     - mit dem 
Umsatzgeschäft nichts zu tun. Dass sie im Auftrag des Hintermanns 
'R.   ' mit dessen Geld die Flugkarten selbst besorgte und auch des-
sen Kurierauftrag an die Mitangeklagte L.    weitergeleitet hatte, än-
dert an ihrer unselbständigen Position im Gesamtgefüge der Tat 
nichts. Gegen ein Interesse an der Tat als eigene spricht zudem, 
dass sie - wie die Mitangeklagte L.     und die als Gehilfen angese-
henen Kuriere in den sonstigen Fällen der Urteilsgründe lediglich den 
'üblichen Kurierlohn' erhielt und nicht am Gewinn aus dem Geschäft 
beteiligt wurde." 
 

3. Der Senat hat daher - insoweit übereinstimmend mit den Anträgen des 

Generalbundesanwalts - in den betroffenen Einzelfällen die Schuldsprüche wie 

aus der Entscheidungsformel ersichtlich geändert. § 265 Abs. 1 StPO steht dem 

nicht entgegen, weil sich die - weitgehend geständigen - Angeklagten gegen 

den geänderten Schuldvorwurf nicht anders als geschehen hätten verteidigen 

können. 

4 

4. Die Schuldspruchänderungen ziehen die Aufhebung der betroffenen 

Einzelstrafen sowie der Gesamtstrafenaussprüche gegen alle Angeklagte nach 

sich. Der Senat kann vorliegend nicht ausschließen, dass das Landgericht bei 

zutreffender rechtlicher Würdigung der von den Schuldspruchänderungen be-

troffenen Taten insoweit niedrigere Einzelstrafen und in Folge dessen mildere 

Gesamtfreiheitsstrafen verhängt hätte. Dies gilt - entgegen der Ansicht des Ge-

neralbundesanwalts - auch für die gegen die Angeklagte P.       im Fall II. 5. der 

Urteilsgründe festgesetzte Strafe. Zwar ist es zutreffend, dass das Landgericht 

diese Einzelstrafe dem - schwereren - Strafrahmen des tateinheitlich begange-

nen Einfuhrdelikts entnommen hat (§ 30 Abs. 1 BtMG, § 52 Abs. 2 Satz 1 

StGB). Indes hat das Landgericht im Rahmen der Strafzumessung im engeren 

Sinne insoweit ausdrücklich strafschärfend berücksichtigt, dass die Angeklagte 

bei dieser Tat neben der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Men-

ge "einen weiteren Verbrechenstatbestand, nämlich Handeltreiben mit Betäu-

5 
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bungsmitteln in nicht geringer Menge" verwirklicht hat. Im Hinblick darauf kann 

der Senat nicht mit hinreichender Sicherheit ausschließen, dass die - nicht mil-

de - Strafe von sieben Jahren maßgeblich (auch) auf der rechtlichen Bewertung 

dieser Tat als täterschaftliches Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht 

geringer Menge zurückzuführen ist. Infolge der Aufhebung dieser Einzelstrafe 

kann auch die gegen die Angeklagte P.       verhängte Gesamtfreiheitsstrafe 

von neun Jahren nicht bestehen bleiben. 

 

Becker                                              Pfister                                         von Lienen 

                          Hubert                                             Schäfer 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


